
SIND SIE BEREIT FÜR DIE 

NEUE EUROPÄISCHE 

CHEMIKALIENGESETZGEBUNG?



Sehr geehrte Geschäftspartner, 

die Biesterfeld Chemiedistribution GmbH hat sich auf die Distribution von 

Industriechemiekalien und technisch anspruchsvollen Spezialitäten, sowie auf 

die gesamte Dienstleistungspalette des Handels um die Chemie spezialisiert. 

Biesterfeld Chemiedistribution GmbH zählt in diesem Bereich zu den führen-

den Anbietern in Deutschland.

Der Qualitätsanspruch von Biesterfeld Chemiedistribution GmbH umfasst 

mehr als die Einhaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer nach 

DIN EN ISO 9001 zertifi zierten Qualitätsstandards. Qualitätsbewusstsein 

bedeutet für uns auch, verantwortlich zu handeln und alle unsere Aktivitäten 

im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt schonend und verträglich 

zu gestalten.

Biesterfeld Chemiedistribution GmbH fühlt sich den Erfordernissen von 

REACH voll verpfl ichtet und möchte auf diesem Gebiet eng mit Kunden und 

Lieferanten zusammenarbeiten.

Als unser Kunde möchten Sie sicherstellen, dass alle von Biesterfeld Chemie-

distribution GmbH gelieferten chemischen Stoffe entsprechend der REACH-

Verordnung ab dem 1. Juni 2008 vorregistriert und später registriert werden 

und Ihnen entsprechend weiterhin zur Verfügung stehen.

Als unser Lieferant und Hersteller von chemischen Stoffen werden Sie es zu 

schätzen wissen, dass Biesterfeld Chemiedistribution GmbH eine effektive 

und zuverlässige Kommunikation entlang der Lieferkette gewährleisten wird.

Unser Ziel ist es, Ihnen – als Lieferant oder als Kunde – die richtigen Informati-

onen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bieten wir 

Ihnen proaktiv wertvolle Unterstützung im Umgang mit REACH.

Um Ihre wichtigsten Fragen beantworten und Sie nach Bedarf unterstützen zu 

können, haben wir unser gesamtes Verkaufsteam sowie unsere Produktmana-

ger umfassend in den technischen Einzelheiten von REACH geschult.

Mit Biesterfeld Chemiedistribution GmbH können Sie sich auf einfachem 

Wege bestens auf REACH und die damit verbundenen Herausforderungen 

vorbereiten.  

Hochachtungsvoll 

Uwe Dittner  Sabine Moritz

Geschäftsführung  Geschäftsführung



REACH
Registrierung, Evaluierung, Autorisierung 

und Beschränkung von CHemikalien



WAS IST REACH?

REACH ist die neue Chemikaliengesetzgebung der EU, die sich mit der 

Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Beschränkung von 

CHemikalien befasst. REACH betrifft chemische Stoffe als solche bzw. 

in Zubereitungen oder Stoffe in Erzeugnissen, die unter normaler 

Verwendung freigesetzt werden. REACH ersetzt eine Reihe von EU 

Rechtsvorschriften zu Umweltschutz und Sicherheit, lässt jedoch viele 

sektorspezifische Vorschriften unberührt.

WELCHE ZIELE WERDEN VERFOLGT?

Besserer Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt vor  ❚

möglichen Gefährdungen durch Chemikalien

Verbessertes Risikomanagement im Umgang und bei der Verarbeitung  ❚

von Chemikalien

Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Chemie- ❚

industrie in der EU

Verlagerung der Verantwortung für die Beurteilung von Risiken von  ❚

den Behörden zur Industrie

MÜSSEN ALLE STOFFE REGISTRIERT WERDEN?

Ja, alle Stoffe, welche in einer Menge von 1 Tonne und mehr pro Jahr in 

der EU produziert oder importiert werden, sind registrierungspflichtig. 

Jedoch gibt es Ausnahmen: So fällt z. B. die Verwendung von Chemikalien 

in Lebensmitteln und Medikamenten unter andere sektorspezifische 

EU-Gesetze.

WER IST VON DER NEUEN VERORDNUNG BETROFFEN?

Praktisch jeder Akteur der Lieferkette, der mit chemischen Stoffen 

umgeht, hat bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen:

In der EU ansässige Hersteller oder Importeure von chemischen   ❚

Stoffen oder von Zubereitungen chemischer Stoffe 

Nachgeschaltete Anwender, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit  ❚

Chemikalien verarbeiten, Zubereitungen (Gemische) für die End-

anwendung formulieren oder formulierte Produkte verwenden

WELCHE KONSEQUENZEN HAT REACH? 

„Keine Registrierung – kein Markt“. Dies bedeutet: Nicht registrierte

Stoffe und nicht registrierte Verwendungen werden illegal!



UNSER SERVICE FÜR UNSERE LIEFERANTEN

Speziell in REACH geschulte Produktmanager ❚

Unterstützung bei der Erfassung der nachgeschalteten Verwendungen Ihrer  ❚

chemischen Stoffe

Unterstützung bei Fragestellungen bezüglich importierter chemischer Stoffe ❚

Unterstützung in einer Vielzahl REACH relevanter Aufgabenbereiche  ❚

(z. B. Lösungen in Hinblick auf Ersatz besonders besorgniserregender Stoffe, 

Abklärung der Erfordernisse zur Registrierung, Ausnahmeregelungen)

Unterstützung bei der Entwicklung von Expositionsszenarien für Formulierer ❚

WIE SIND SIE ALS UNSER LIEFERANT VON REACH 

BETROFFEN?

IHRE PFLICHTEN ALS EU-HERSTELLER 

Vorregistrierung von Stoffen bei der Europäischen Chemikalienagentur in  ❚

Helsinki (ECHA) im Zeitraum zwischen 1. Juni und 1. Dezember 2008, sofern 

das produzierte oder importierte Volumen pro Jahr und juristischer Person 

1 Tonne oder mehr beträgt

Registrierung von Stoffen ab 1. Januar 2009 ❚

Identifizierung sämtlicher Verwendungen eines chemischen Stoffes ❚

Erstellung von Expositionsszenarien und Empfehlungen für Risikomanage- ❚

mentmaßnahmen

Übermitteln der Expositionsszenarien mittels Sicherheitsdatenblatt an Ihre  ❚

Abnehmer

IHRE OPTIONEN ALS HERSTELLER AUSSERHALB DER EU

Übermittlung der für die (Vor-) Registrierung notwendigen Daten und  ❚

Informationen an jeden in der EU ansässigen Importeur Ihrer Stoffe

Alternativ: Ernennung eines in der EU ansässigen „Alleinvertreters“,  ❚

welcher die Pflichten eines Importeurs übernimmt



UNSER SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN

Speziell in REACH geschulte Vertriebsmitarbeiter ❚

Informationen über (Vor-) Registrierungsabsichten der Hersteller  ❚

(ab Ende März 2008)

(Vor-) Registrierung importierter Stoffe von strategischer Relevanz ❚

Unterstützung bei Fragestellungen bezüglich importierter Stoffe ❚

Unterstützung in einer Vielzahl REACH relevanter Aufgabenbereiche  ❚

(z. B. Lösungen in Hinblick auf Ersatz besonders besorgniserregender Stoffe, 

Abklärung der Erfordernisse zur Registrierung, Ausnahmeregelungen)

Unterstützung bei der Entwicklung von Expositionsszenarien für Formulierer ❚

WIE SIND SIE ALS UNSER KUNDE VON REACH 

BETROFFEN?

IHRE PFLICHTEN ALS NACHGESCHALTETER ANWENDER UND KUNDE

Kommunikation Ihrer Verwendung eines Stoffes an den jeweiligen Lieferanten ❚

Sicherstellen, dass Ihre eigenen Verwendungen der chemischen Stoffe in den  ❚

jeweiligen Expositionsszenarien erfasst sind 

Anwendung der im Sicherheitsdatenblatt genannten Verwendungsbedingun- ❚

gen und Risikomanagementmaßnahmen oder alternativ: Durchführung einer 

Stoffsicherheitsbeurteilung für jede eigene Verwendung außerhalb der im 

Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Bedingungen

Als Formulierer von Zubereitungen (Gemischen): Erstellung eines eigenen  ❚

Expositionsszenarios

Kommunikation sämtlicher Expositionsszenarien an Ihre Kunden mittels  ❚

Sicherheitsdatenblatt



BIESTERFELD CHEMIEDISTRIBUTION

IST FÜR SIE DA!

REACH geschulte Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager ❚

Zentrales REACH-Implementierungsteam unterstützt durch das  ❚

Top-Management von Biesterfeld Chemiedistribution

Erfahrenes Netzwerk qualifizierter HSE-Experten und modernste  ❚

zentrale HSE-Datenbank

Aktive Teilnahme an REACH-Implementierungsprojekten (RIPs) des  ❚

Europäischen Chemikalienbüros (ECB)

Langjährige Erfahrung als Schnittstelle zwischen Herstellern und  ❚

nachgeschalteten Anwendern

Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder erfahren möchten, 

wie Biesterfeld Chemiedistribution Sie bei den Vorbereitungen auf REACH 

unterstützen kann, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren lokalen 

Partner bei Biesterfeld Chemiedistribution. 

REACH: FRISTEN UND STICHTAGE

Vorregistrierung

Veröffentlichung der vorregistrierten Stoffe 

durch ECHA, Beginn der Registrierung 

Stichtag für Registrierung von Stoffen 

≥ 1000 t p.a., R50/R53-Stoffen ≥ 100 t p.a., 

CMR-Stoffen Kat. 1 u. 2 ≥ 1 t p.a. 

Stichtag für Registrierung von Stoffen ≥ 100 t p.a.

Stichtag für Registrierung von Stoffen ≥ 1 t p.a.

❚ 1. Juni 2007

❚ 1. Juni - 1. Dezember 2008

❚ 1. Januar 2009

❚ 1. Dezember 2010

❚ 1. Juni 2013

❚ 1. Juni 2018

REACH tritt in Kraft



Biesterfeld Chemiedistribution GmbH 

Schellerdamm 16 | 21079 Hamburg | Telefon: 040 / 77 17 30

info@chemiedistribution.de | www.chemiedistribution.de


